
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   

 
 

 
 

 

  Nordhorn, den 09.02.2021 
 
 

 
 

  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
unter „Corona“ findet in der Schule Wechselunterricht mit Homeschooling 
oder für einige Jahrgänge auch nur Homeschooling statt, d. h. der tägliche 
Präsenzunterricht wird durch „Lernen von zu Hause“ ergänzt oder ersetzt. 
Wichtig für Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte ist zu wissen, dass Ihr 
Kind am Homeschooling teilnehmen muss. Die Schulpflicht wird durch das 
Homeschooling erfüllt. 
 
Wenn Ihr Kind nicht am Homeschooling teilnimmt, liegt eine Schulpflicht-
verletzung vor. Ihr Kind wird dann von der Schule sowohl telefonisch als 
auch schriftlich aufgefordert, am Homeschooling teilzunehmen. 
  
Bei wiederholter Nichtteilnahme werden Sie von der Schule schriftlich 
darüber informiert, dass Sie verpflichtet sind, dafür Sorge zu tragen, dass 
Ihr Kind am Homeschooling teilnimmt. 
 
Nimmt Ihr Kind dennoch nicht am Homeschooling teil, informiert die Schule 
- wegen der Schulpflichtverletzung - das Ordnungsamt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Brandt-Lattka 
Oberschuldirektorin 
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